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Gemeinde Dassendorf
Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigt:
Ja-Stimme(n):
Nein-Stimme(n):
Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage
03/031/2020

Datum: 23.04.2020

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Amt IV.0 - Bauamt

Straßenzustandsübersicht
Hier: Beauftragung zur Baugrunduntersuchung und Kartierung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
16.06.2020 Gemeindevertretung Dassendorf Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt, den Auftrag zur 
Untersuchung und Kartierung der Straßen Stemmenkamp, Im Winkel, Friedrichsruher 
Weg (zwischen Hasenwinkel und nördlich Im Winkel), Ecksweg, Südweg, Dubberskamp, 
Mittelweg und Wendelweg zu erteilen.

Einer überplanmäßigen Ausgabe auf der Haushaltsstelle 03.1.6300.6550 wird 
stattgegeben. Die Deckung erfolgt durch eine überplanmäßige Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage.

Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, die notwendigen Aufträge zu erteilen.

Sachverhalt:
Um bei zukünftigen Priorisierungen von umfangreicheren Unterhaltungs-/Sanierungs-
/Ausbaumaßnahmen auch technische Daten und Unterlagen der betroffenen Straßen zur 
Verfügung zu haben, sollen nun 8 Gemeindestraße kartiert und durch punktuelle 
Baugrundaufnahmen untersucht werden.

Zurzeit wird angedacht, folgende Straßen aufnehmen zu lassen:
Stemmenkamp
Im Winkel
Friedrichsruher Weg (zwischen Hasenwinkel und nördlich Im Winkel)
Ecksweg
Südweg
Dubberskamp
Mittelweg
Wendelweg
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Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich auf rund 22.000 €.
Im Haushaushalt stehen für etwaige Leistungen rund 20.000 € zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
Im Vermögenshaushalt: Nein

Einnahmen:  € Ausgaben: 22.000 €
Haushaltsstelle: Haushaltsstelle: 03.1.6300.6550
voraussichtl. jährl. 
Folgeeinnahmen:  €

voraussichtl. jährl. 
Folgekosten:  €

Deckung / Bemerkung:

im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein

Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag

Anlage/n:


